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§ 20 GewO 1994 Meister- und
Befähigungsprüfungen

 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2025

1. (1)Ziel von Meister- und Befähigungsprüfungen ist der Nachweis von Lernergebnissen, mit denen Kenntnisse,

Fertigkeiten und Kompetenz nachgewiesen werden, die über dem Qualifikationsniveau beruflicher

Erstausbildung liegen. Prüfungsordnungen für Meisterprüfungen müssen jedenfalls fortgeschrittene berufliche

Kenntnisse unter Einsatz eines kritischen Verständnisses von Theorien und Grundsätzen und fortgeschrittene

Fertigkeiten, die die Beherrschung des Faches sowie Innovationsfähigkeit erkennen lassen und zur Lösung

komplexer und nicht vorhersehbarer Probleme in einem spezialisierten Arbeitsbereich nötig sind, und

Kompetenz zur Leitung komplexer beruflicher Projekte, zur Übernahme von Entscheidungsverantwortung in

nicht vorhersehbaren beruflichen Situationen sowie zur Übernahme von Verantwortung für die berufliche

Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen abbilden. Meisterprüfungen und diesen

Qualifikationsanforderungen entsprechende Befähigungsprüfungen sind hinsichtlich Inhalt und Umfang so zu

gestalten, dass eine Bewertung zur Anerkennung nachgewiesener Lernergebnisse bei facheinschlägigen

Studiengängen und Lehrgängen von Hochschulen gemäß § 2 Z 7 des NQR-Gesetzes, BGBl. I Nr. 14/2016,

vorgenommen werden kann.

2. (2)Personen, die zu einer Meister- oder Befähigungsprüfung antreten, müssen eigenberechtigt sein.
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